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1. Die Entstehung des Code civil und das Ziel der Arbeit  

„Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné quarante batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant 

de victoires. Ce que vivra éternellement, c'est mon Code civil.“1 

 
Napoléon Bonaparte, französischer Staatsmann, General und Kaiser, veränderte Europa nicht nur 

durch Kriege und Eroberungsfeldzüge, er verstand sich auch als innovative Kraft auf dem Gebiet 

der Rechtssprechung und Verwaltung und zeigte sich, wie sein Ausspruch verdeutlicht, stolz über 

seine Errungenschaften auf diesem Gebiet. Am 21. März 1804 führte er den Code civil2 ein. Dieses 

3-bändige Gesetzeswerk (Personen-, Güter-, Erbrecht) berücksichtigt das Gedankengut welches 

während der französischen Revolution entstand sowie die Entwicklung des Bürgertums und ist 

geprägt durch die Garantie des Individualismus, der auf den Grundsätzen von Freiheit, Gleichheit 

und Eigentum aufbaut. Mit dem Code civil, der bereits während der Revolutionsjahre in Frankreich 

von diversen Kommissionen entworfen und später nach Napoléons Vorstellungen abgeändert 

wurde, sollte jedoch nicht nur in Frankreich, sondern weit über dessen Grenzen hinaus in vielen 

Staaten auf der ganzen Welt gelten oder zumindest Einfluss auf deren Gesetzgebung nehmen. Auch 

in großen Teilen des Rheinlandes, vor allem in den Gebieten links des Rheins, die nach dem Frieden 

von Lunéville von Frankreich annektiert wurden, und den rechtsrheinischen Satelliten wurde das 

neu verfasste französische Recht nach und nach eingeführt und veränderte das Leben der Menschen 

in diesen Regionen nachhaltig. Noch lange nach der Niederlage Napoléons am 18. Juni 1815 bei 

Waterloo und dem damit verbundenen Ende der Vormachtstellung Frankreichs in Europa galt der 

Code civil zunächst fort. Das offizielle Ende in deutschen Gebieten markiert erst die Einführung des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) im Jahr 1900, partikularrechtlich  sollte er stellenweise jedoch 

noch länger bestand haben3. Vielleicht hat Napoléon mit seiner Behauptung, dass sein 

Gesetzeserlass „éternellement“, also von Ewigkeit sei, etwas überspitzt. Das er jedoch in vielen 

Gebieten noch lange Bedeutung behalten sollte, ist unumstritten4. 

Der Code civil war für das Rheinland5 von besonderer Bedeutung, sowohl unter französischer als 

auch preußischer Herrschaft. Im Verlauf der Arbeit möchte ich mich deshalb auf diese Region 

beschränken und sowohl die Anfänge des Code im Rheinland, also dessen Einführung, als auch auf 

dessen Beibehaltung unter preußischer Herrschaft näher eingehen. Die neue Rechtssprechung 

berücksichtigte vor allem die Bedürfnisse des nach politischer Partizipation und Freiheit strebenden 

Bürgertums. Doch wie verhielt es sich mit dessen Gegenspieler, dem Adel? Welche Auswirkungen 

hatten die neuen Gesetze auf sein Leben? Auch dieser Frage möchte ich mich im Folgenden 

widmen, da ich den Eindruck gewonnen habe, dass sein Schicksal, auf das der Code ebenfalls 

großen Einfluss genommen hat, in vielen Geschichtswerken vernachlässigt wird. 
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2. Die Ausweitung der französischen Gesetzgebung unter Napoléon I.     
    und deren Einführung im Rheinland 
 
2.1. Die Rolle Napoléons 

Napoléon Bonaparte war eine Person, die von absolutem Macht- und Eroberungswillen geprägt 

war. Er versuchte ein Europa unter französischer Herrschaft zu schaffen, an dessen Spitze er stehen 

wollte. Er wollte Europa von „alten, überkommenen“ politischen Strukturen wie z.B. dem Heiligen 

Römischen Reich Deutscher Nation befreien und setze auf die militärische Stärke Frankreichs, um 

die Grenzen des Landes und somit seinen Machtbereich auszuweiten. So ist es nicht verwunderlich, 

dass die Expansion Frankreichs nach Osten und der Einfluss des Landes auf umliegende Gebiete 

unter ihm deutlich zunahmen. Die napoleonischen Kriege sind Zeugnisse seiner Expansionspolitik6. 

Doch Frankreich hatte sich bereits vor Napoléons Zeit mit Gebietserwerbungen ausgedehnt. 

Napoléon festigte die neuen Strukturen unter anderem durch den Erlass seines Gesetzeswerk, des 

Code civil, der nicht nur in Frankreich selbst, sondern in fast allen annektierten Gebieten eingeführt 

wurde. Napoléon machte auf diese Weise viel weitgehendere Eroberungen als durch seine Kriege7. 

 
2.2. Die linksrheinischen Territorien 

Seit 1792 expandierte Frankreich nach Osten und eroberte im Verlaufe eines nach der französischen 

Revolution ausgebrochenen Krieges mit Preußen im Jahr 1794 weite Teile der Fürstentümer links 

des Rheins. Preußen zog sich durch den Frieden von Basel vom 5.4.1795 aus den Gebieten am 

Rhein zurück. Österreich unter Kaiser Joseph II. setzte den Krieg zunächst weiter fort, hatte den 

Franzosen jedoch wenig entgegenzusetzen und musste letztendlich nicht nur seine niederländischen 

Gebiete abtreten, sondern sich auch für den Erwerb eines beanspruchten Gebietes links des Rheins 

durch Frankreich einsetzen (Frieden von Campo Formio, 17.10.1797). Preußen hatte sich bereits ein 

Jahr zuvor verpflichtet gegen die Besetzung der linksrheinischen Territorien nichts weiter zu 

unternehmen. Auch Baden und Württemberg mussten ihre Gebiete am Rhein Frankreich überlassen. 

So errichtete Paris in Aachen eine Zentralverwaltung für die Gebiete zwischen Maas und Rhein, 

was jedoch nicht bedeutete, dass die Gebiete am Rhein schon zu Frankreich gehörten. Die neu 

errungenen Territorien dienten vielmehr als „Testgebiete“8 für die Einführung einer neuen 

Rechtsordnung. So wurde beispielsweise am 17.5.1796 ein Gesetz geschaffen, das die bisherigen 

Verwaltungsstrukturen komplett auflösen sollte. Dieses Gesetz wurde jedoch schon wenig später 

(am 21.3.1797) wieder abgeschafft, nachdem sich die deutschen Behörden heftig beschwert hatten.  

Eine konstante Politik, die nach und nach das französische Recht einführte, begann erst mit der 

Ernennung von Franz-Josef Rudler zum „commissaire du gouvernement“9. So wurde am 21.1.1798 

das linksrheinische Gebiet in vier Départements unterteilt: Roer um Aachen mit Köln, Rhein-Mosel 
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um Koblenz bis Bonn, Donnersberg um Mainz und Saar um Trier10. Doch erst mit dem Frieden von 

Lunéville am 9.2.1801, bei dem Kaiser Franz II. endgültig auf die Gebiete links des Rheins 

verzichtete, stand einer formellen Eingliederung nichts mehr im Wege. Am 9.3.1801 wurden die 

linksrheinischen Territorien dann schließlich annektiert und rund eineinhalb Jahre später offiziell 

der französischen Gesetzgebung unterstellt. 3 Jahre später, genauer gesagt am 21.3.1804 wurde in 

gesamt Frankreich ein neu geschaffenes, der Zeit gemäßes Gesetzeswerk unter Veranlassung 

Napoléon I. mit sofortiger Wirkung eingeführt: das sogenannte „Loi contenant la réunion des lois 

civiles en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Français“. Der Code civil setzte alle 

entgegenstehenden Gesetze und Verordnungen außer Kraft und markierte somit die endgültige 

Inkorporation der linksrheinischen Gebiete in das französische Staatsgebilde. 

 
2.3. Das Großherzogtum Berg 

Doch die Einführung des Code civil beschränkte sich keinesfalls nur auf linksrheinische Gebiete. 

Auf Dauer konnten sich auch die Territorien rechts des Rheins nicht diesem neuen Gesetzeswerk 

entziehen. Nachdem Napoléon Russland und Österreich am 2.12.1805 in der Schlacht bei Austerlitz 

besiegt hatte, zwang er einige deutsche Fürsten aufgrund des daraufhin abgeschlossenen Vertrages 

zu Schönbrunn vom 15.12.1805 untereinander zu seinen Gunsten einen Gebietsaustausch 

vorzunehmen. Dadurch verpflichtete sich der Kurfürst von Bayern das Herzogtum Berg an 

Frankreich abzutreten. Dem kam der von Napoléon mit dem Königstitel ausgezeichnete Max 

Joseph durch ein Dekret nach11. Napoléon wollte das neu erworbene Gebiet zwar nicht direkt mit 

Frankreich verbinden, dennoch wurde auch hier die Einführung des Code civil und des 

französischen Straf- und Prozessrechts in Angriff genommen. Die französische Rechtsordnung 

setzte jedoch die bisher noch nicht vorhandene bürgerliche Gleichstellung eines jeden Einwohners 

voraus. Deshalb schaffte die Regierung das Lehnswesen und die Leibeigenschaft ab12. Desweiteren 

wurden auch die Bestimmungen des bislang gültigen Allgemeinen Landrechts, die eine 

Gleichstellung aller Bürger verboten, aufgehoben. Am 1.1.1810 wurde dann schließlich der Code 

civil in weiten Teilen des Großherzogtums Berg13 und somit auch in Düsseldorf eingeführt. In dem 

3. Artikel des dazu erlassenen kaiserlichen Dekrets vom 12.9.1809 heißt es:  

 
„Mit dem 1. Januar 1810 hören die römischen oder canonischen Gesetze, die Statutargesetze, 

Edicte, die allgemeinen oder örtlichen Gewohnheiten auf, die Kraft allgemeiner Gesetze zu haben 

in allen den Materien, worüber das Gesetzbuch Napoléons verfügt hat.“14 

 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es eine Reihe von Organen der Rechtspflege und Gerichtsbarkeit 

gegeben, so das Schöffen-Kollegium als erstinstanzliches Gericht, das bis zur Reform der 
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Gerichtsverfassung im Jahr 1812 bestand15. Als weiteres Gericht der ersten Instanz hatte sich neben 

dem Schöffengericht das Amtsverhör, das bis zum 1.1.1810 tätig war, herausgebildet16. Schließlich 

bestand als drittes erstinstanzliches Organ das Düsseldorfer Magistratsgericht bis 181217. Daneben 

gab es noch eine besondere Gerichtsbarkeit der Zünfte für die ihnen angeschlossenen Personen. 

Diese Zunftgerichte wurden durch französische Anordnung 1809 aufgelöst18. Als zweite Instanz 

diente auch der Düsseldorfer Hofrat oder auch Hofratsdikasterium genannt. Hier wurde über 

Appellationen gegen Urteile des Schöffengerichts und des Amtsverhörs entschieden19. Als dritte 

und letzte Instanz diente das Oberappellationsgericht in Düsseldorf. Zwecks Durchführung einer 

Justizreform wurde unter dem Herzog und späterem Großherzog Murat eine Neuordnung nach 

französischem Muster vorgenommen. Durch kaiserliches Dekret vom 14.11.1808 wurde das Land 

in 4 Departements eingeteilt, die sich in 12 Arrondissements gliederten und 78 Kantone 

umfassten20. Düsseldorf war Hauptstadt eines gleichnamigen Kantons und Arrondissements sowie 

Verwaltungssitz des Rhein-Departements.  

Mit dem 1.1.1810 hörte also die Vielfalt der Gesetzesquellen in Bezug auf das Zivilrecht auf. 

Düsseldorf und das Großherzogtum Berg hatten damit zwar ein einheitliches Zivilrecht, aber noch 

nicht die zu seiner Durchführbarkeit nötige Gerichtsverfassung. Zunächst arbeite man mit einer 

„Übergangslösung“ und ordnete die Zuständigkeit der vorhandenen Gerichte entsprechend dem 

Code civil zu. Dies geschah gemäß Beschluss der Minister Beugnot und Nesselrode vom 

26.12.1809. Die erforderliche Neueinrichtung der einzelnen Gerichte und Organe wurde erst durch 

das kaiserliche Dekret über die Organisation der Justiz vom 17.12.1811 durchgeführt. Das 

Justizorganisationsdekret hob mit Wirkung vom 1.2.1812 alle bestehenden Gerichtsbehörden im 

Großherzogtum auf21. Neu eingeführt wurde ein Friedensgericht als Gericht erster Instanz. Neben 

diesem Gericht erhielt Düsseldorf wie jede Hauptstadt eines Arrondissements ein Tribunal erster 

Instanz, das hier aber auch für Elberfeld zuständig war. Als Obergericht, nicht nur des Rhein 

Departements, wurde ein Appellationsgerichtshof in Düsseldorf errichtet. Daneben gab es noch das 

so genannte Kriminalgericht oder Assisengericht. Die vorgenannten Gerichte arbeiteten allesamt 

nach den Bestimmungen des Code civil. 

 
3. Die Auswirkungen der neuen Gesetze auf die Erbfolge des rheinischen Adels 

3.1. Die vorherrschenden Erbfolgeregelungen 

Das Ziel der Revolution war die Stärkung des Staates. Diese sollte vor allem durch die 

Ausschaltung anderer politischer Kräfte verwirklicht werden. Die Macht des Adels sollte, da sie 

eine Konkurrenz zur einheitlichen Zentralmacht darstellte, gebrochen werden. Dies wurde zunächst 

durch die Abschaffung des Lehnsrechts und des speziellen Erbfolgerechts, den „Substitutionen“, 
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versucht. Diese wurden durch Gesetz bereits am 14.11.1792 in Frankreich verboten. 

 
Neben den Substitutionen bestanden in den deutschen Gebieten die sogenannten 

Familienfideikommisse. Unter einem Fideikommiss versteht man eine durch den Willen eines 

Stifters bewirkte, testamentarische Verselbständigung des Vermögens, das gleichzeitig für 

unveräußerlich erklärt wird. In jeder Generation war nur ein Familienmitglied berechtigt das 

Vermögen zu verwalten, Eigentümer wurde es jedoch nicht22. Diese Verselbständigung garantierte 

zum einen, dass das Vermögen dauerhaft erhalten blieb, da nur das Nutzungsrecht, nicht aber das 

Vermögen weitergegeben wurde. Zum anderen war das Vermögen nicht der Erbteilung ausgesetzt. 

Dies war durchaus sinnvoll, da ein größeres Vermögen mehr Mitspracherecht für die gesamte 

Familie bedeutete.  

Ähnlich den Fideikommissen waren die Stammgüter, die zeitgleich in weiten Teilen Europas, 

jedoch nicht in Frankreich golten. Der einzige Unterschied zu den Fideikommissen zeigt sich darin, 

dass die Erbfolge nicht vertraglich oder testamentarisch, sondern gesetzlich geregelt wurde.  

In Frankreich wurde bis 1792 hauptsächlich vom Prinzip der Substitutionen Gebrauch gemacht. 

Ohne die Verselbständigung des Vermögens wurde ein Erbe sowie alle die diesem folgenden Erben 

von vorne herein bestimmt. Den Erben stellte meist der älteste männliche Nachfahre einer jeden 

Generation23. Somit sollte eine Zerstückelung des Vermögens verhindert werden.  Während also bei 

den Fideikommissen das Vermögen in der Hand der Familie vereint blieb (deshalb häufig auch 

Familienfideikommisse genannt), wurde das Vermögen bei der Substitution an einen Erben 

weitergegeben.  

 
3.2. Die gesetzlichen Änderungen und die Absichten Napoléons 

Eines aber hatten beide Formen der Regelung der Erbfolge gemeinsam: Ihr Gebrauch wurde durch 

die im Laufe der Revolution entstandenen Auffassungen merklich beeinträchtigt. Die Abschaffung 

der Lehns- und Erbfolgerechte war dem Adel ein Dorn im Auge und führte in dessen Reihen zu 

heftigen Protesten. 

Der französische Adel, der für den Erhalt der Substitutionen, sowie der linksrheinische Adel, der 

sich für den Erhalt der Fideikommisse einsetzte, wurden jedoch durch den Code civil in die 

Schranken gewiesen. In art. 896 Abs. 1 wurde das Verbot der Substitutionen aufgenommen und 

somit die adelsfeindliche Haltung verdeutlicht:  

 
„Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le 

légataire, sera changé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, 

de l'héritier institué, ou du légataire.“24  
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Der Erbe durfte somit nicht mehr verpflichtet sein, das Geerbte an Dritte weiterzugeben. Somit 

wurden auch die Familienfideikommisse verboten. Die Anordnung großer Pflichtteilsrechte der 

engeren Familie erzwang darüber hinaus die Verteilung der Erbmasse auf alle Erben. Napoléon 

wollte somit verhindern, dass sich wirtschaftlich und gesellschaftlich Kräfte bündelten, welche 

einen erheblichen Einfluss auf die Ordnung des Staates hätten nehmen können. Für ihn gehörte die 

Verbreitung des Erbrechts zu seinen wesentlichen politischen Aufgaben, um durch das 

„morcellement des fortunes“, also der Aufteilung des Vermögens, die Macht des Adels zu brechen 

und die Zentralgewalt zu sichern. Bei der Ausweitung der französischen Herrschaft sollten gleiche 

politische Zustände sowohl in den Satelitenstaaten als auch im gesamten französischen Reich die 

Hegemonie sichern. Am 5.6.1806 schrieb Napoléon an seinen Bruder Joseph, König von Neapel: 

 
„Tout ce qui ne vous est pas attaché va se détruire alors en peu d'années et ce que vous voudrez 

conserver se consolidera. Voilà le grand avantage du Code civil.“25  

 
Rechts des Rheins, im Großherzogtum Berg wurde die Gültigkeit des Code civil bezüglich der 

Fideikommisse in Frage gestellt. Es wurde heftig diskutiert, ob nur künftige Fideikommisse 

verboten, oder auch die bereits länger existierenden aufgehoben werden sollten26. Man 

argumentierte gegen den Code civil, dass das Gesetz keine Rückwirkung von Gesetzen gestatte und 

auch in art. 896 eine solche nicht enthalten sei. Links des Rheins hatte Rudler jedoch frühzeitig 

Klarheit geschaffen. 

Der Code civil bestätigte somit das Verbot der Substitutionen. Er sieht allerdings bis heute in art. 

1048 die Möglichkeit vor, den eingesetzten Erben für den Fall dessen Todes durch eines seiner 

Kinder, also den Enkel des Erblassers, zu ersetzen. In art. 913 legte das Gesetz jedoch sehr 

großzügige Pflichtteile der Angehörigen fest. Waren mehrere Kinder vorhanden, so musste das 

Vermögen also auch auf alle diese Kinder verteilt werden27.  

 
3.3.  Die Struktur des Adels 

Der Adel war jedoch keine homogene Gruppe, er musste vielmehr in verschiedene Untergruppen 

eingeteilt werden. So gab es nicht nur den hohen und den niedrigen Adel, sondern es lässt sich auch 

unterscheiden zwischen ehemals reichsunmittelbaren Fürsten, Reichsrittern und landsässigen 

Familien. Hieraus ergibt sich eine territoriale Zweiteilung:28 

Im Süden, zwischen Zweibrücken und Ahr hatten sich hauptsächlich unmittelbare Freiherrn, Grafen 

und Fürsten angesiedelt (z.B. die Familien Aremberg und Salm). Viele dieser adligen Familien 

waren bei der Mediatisierung rechtsrheinisch großzügig entschädigt worden. Nördlich davon, im 

Kurfürstentum Köln und den Herzogtümern Julich, Kleve und Berg dominierten dagegen 
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landsässige Adelsfamilien. Deren Machtgrundlagen waren vor allem ihre Güter sowie ihr 

Vermögen, also finanzieller Art. Diese Familien wurden somit durch das Verbot der 

Familienfideikommisse und die Abschaffung des Feudalsystems besonders hart getroffen und hatten 

mit schweren wirtschaftlichen Einbußen zu kämpfen. Doch auch den reichsunmittelbaren Adel 

trafen die neuen Änderungen hart. Auch er verlor sein politisches Gewicht. Hinzu kam noch die 

zwangsweise Übergabe der adligen Güter an den Staat.   

Viele Familien flüchteten in rechtsrheinische Territorien. Der katholische Adel des Rheinlandes 

fand vor allem Zugang zum österreichischen Kaiserhof und wurde größtenteils nach 

Süddeutschland verschlagen. Nur wenige der Adelsfamilien kehrten bis 1815 zurück. 

Dennoch zeigen publizierte Testamente nach 1804, dass man sich durchaus im Rahmen des neuen 

Rechts zu bewegen wusste. Ohne Änderung zu den Gepflogenheiten des 18. Jahrhunderts 

bestimmte beispielsweise Graf Boos von Waldeck 1812 seinen Sohn zum Erben und setze für 

dessen Tod eine Erbfolge gemäß art. 1048 ein. Dieser Bestimmung oder dem Wunsch, dass das 

Vermögen im Mannesstamm bleibe, stand das Gesetz der Erbteilung entgegen. 

 
3.4. Napoléons „neue“ Adelsschicht 

Nach der Errichtung des Kaiserreichs erschien es Napoléon notwendig eine neue staatstragende 

Adelsschicht zu bilden und diese durch ein besonderes Erbrecht zu schützen. So ließ er durch Statut 

vom 30.3.1806 die Errichtung von Fürstentümern zu, deren Inhabern er diese als Lehen übertrug. 

Gleichzeitig wurde ihnen das Recht zu gesprochen, Titel und Besitz vollständig auf einen Erben zu 

übertragen. In den folgenden Jahren wurden immer mehr Gefolgsleute geadelt. Eine energische 

Heiratspolitik verhalf Napoléon erfolgreich einen neue Adelsschicht zu errichten.  

Mit der Neuverkündung des Code civil als Code Napoléon im Jahre 1807 erhielt art. 896 einen 3. 

Absatz, der diese Ausnahme vom sonst gültigen Erbrecht festschrieb:  

 
„Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que l'Empereur aurait érigé en 

faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement (…).“  

 
Da die Einrichtungen an den Erstgeborenen fallen sollten, wurden sie als „majorats“ bezeichnet. 

Diese napoleonischen Majorate basierten auf der Abhängigkeit vom Thron, da sie nur mit der 

Genehmigung des Monarchen entstehen konnten.  

Doch die im Rheinland verbliebenen adligen Familien konnten in der französischen Zeit kaum 

Majorate errichten29, da es ihnen in der Regel an Nähe zum Thron und einer besonderen politischen 

Bedeutung fehlte.   
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3.5. Das Beispiel der Reichsgrafen von Kesselstatt 

Wie wirkte sich nun die geschilderte Lage in Bezug auf die politischen und 

gesetzgebungsbezogenen Rahmenbedingungen konkret auf den Adel aus und in welcher Weise 

nutzen linksrheinische Adelsfamilien die Chancen des französischen Erbrechts und suchten seine 

Nachteile zu umgehen? Als Beispiel möchte ich hier die Erbfolgeregelung der Familie der 

Reichsgrafen von Kesselstatt anführen.  

Diese Familie gehörte nicht der Gruppe des oberrheinisch-westfälischen Adels an, die durch 

rechtsrheinische Entschädigungen die französische Besetzung relativ glimpflich überstanden hatten, 

sondern sie gehörten zum besonders stark geschwächten mittelständischen Adel und waren nicht in 

eine Rittergenossenschaft eingebunden. Durch diesen Umstand bedingt waren Angehörige der 

Familie zeitweise gezwungen ins Exil zu gehen30. 

Hugo Kasimir Eduard von Kesselstatt wurde 1767 durch Kaiserin Maria Theresia und Joseph II. in 

den Reichsgrafenstand erhoben. Die Familienmitglieder hatten sich vor allem als Diplomaten 

hervorgetan. Es war Tradition in der Familie, durch eine geschickte Erbfolgeregelung bei strenger 

Familiendisziplin das Familienvermögen zu erhalten. Beim Tod des Stammhalters erbten die Söhne 

zu gleichen Teilen, während die Töchter gegen Entschädigung auf ihren Teil verzichteten31. Das 

trotzdem das Vermögen über Jahrhunderte ohne nennenswerte Teilungen erhalten blieb ist auf die 

Tatsache zurückzuführen, dass mit Ausnahme der des Stammhalters sämtliche Söhne in geistliche 

Ämter gingen; das Vermögen also immer in der Hand eines einzigen Verheirateten verblieb. Die 

Auswahl des Sohnes erfolgte dabei nicht nach dem Primogenitur-Prinzip, sondern nach dessen 

Eignung zur Verwaltung des Familienvermögens. Nur in seltenen Fällen war es der erste Sohn.  

 
3.5.1. Das Testament des Reichsgrafen Hugo von Kesselstatt 

Am 19.4.1792 errichtete Reichsgraf Hugo von Kesselstatt in Koblenz sein Testament32. Zu diesem 

Zeitpunkt lebten sechs Söhne und drei Töchter. Von den Söhnen waren fünf in den geistlichen Stand 

getreten und dienten in deutschen Erzbistümern als Domherren und Domdechanten. Der 

viertgeborene Sohn Carl (1756-1829) war hingegen mit der Gräfin Theresia von Stadion-

Tannhausen verheiratet und diente als Geheimrat und Oberjägermeister in Aschaffenburg. Die erste 

Tochter Clara hatte sich nach dem Verzicht auf ihr Erbe verheiratet und die beiden jüngeren Töchter 

waren auf Wunsch des Vaters hin in ein Stift eingetreten33. In seinem Testament bestimmte Hugo 

den einzig verheirateten Sohn Carl als Universalerben unter der Bedingung der Wirksamkeit eines 

ewigen Familienfideikommisses zu Gunsten des Mannesstammes („fidei-commissum familiae 

perpetuum in favorem stemmatis masculini“). Ferner enthält das Testament die 

fideikommisstypischen Verfügungsbeschränkungen und weitere umfangreiche 
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Einzelbestimmungen.  

Als Hugo am 3.3.1796 in seinem Würzburger Exil verstarb, hatten sich die politischen Umstände 

gegenüber dem Zeitpunkt der Testamentserrichtung für den Adel weiter verschlechtert. Zwar war es 

gelungen, bis dahin die Zwangsverwaltung der linksrheinischen Güter trotz seiner Abwesenheit zu 

verhindern, doch litten sie stark unter den Kontributionszahlungen an die französischen 

Besatzungstruppen. Am 10.3.1796 erfolgte die Testamentseröffnung. Nach einiger Überlegung 

erkannten die fünf Söhne im geistlichen Dienst am 20.3. das Testament auch in Bezug auf die 

Fidekommisserrichtung an, behielten sich jedoch ihr Erbe zu je einem sechstel vor. Die Umsetzung 

der Fideikommisserrrichtung nach dem Wunsch des Vaters konnte nicht umgesetzt werden, weil die 

Familie ihren Sitz von Trier in die rechtsrheinschen Gebiete verlagern musste und es Carl nicht 

gelang die linksrheinischen Güter als Fideikommisserbe in Besitz zu nehmen. Sie mussten einem 

Verwalter überlassen werden. 

 
3.5.2. Die Regelungen des Code civil als Chance  

Hinzu kam, dass sich Carl verschuldet hatte und in einem Rechtsstreit gegen einen seiner Gläubiger 

unterlegen und zur Zahlung von 81.883 Francs verurteilt worden war. Nachdem dieses Urteil durch 

das Tribunal civil du departement du mont-tonnere für vollstreckbar erklärt worden war, sollte am 

25.11.1801 die Zwangsversteigerung der gesamten linksrheinischen Gebiete der Familie Kesselstatt 

erfolgen. Nun unternahm die Familie verstärkte Anstrengungen den drohenden Verlust ihrer Güter 

abzuwenden und ging gegen die Zwangsversteigerung mit der Revindikationsklage34 vor, der das 

Civil-Tribunal des Departements Saare in Trier am 23.7.1802 in weiten Teilen statt gab. Im Rahmen 

der Prozesse wurden verschiedene Gutachten eingeholt, die die Untersuchung der unterschiedlichen 

Rechtslage und Rechtsauffassungen im deutschen und französischen Recht zum Gegenstand hatten. 

Das Gericht gab schließlich den Brüdern Recht, sodass eine Zwangsversteigerung abgewendet 

werden konnte. Carl sollte als Schuldner nur mit seinem 1/6-Erbteil haften. Zu weiteren 

Abwicklung sollte ein gültiger Teilungsvertrag zwischen den fünf geistlichen Brüdern und dem 

Gläubiger Carls als Rechtsnachfolger ausgehandelt werden. Diese Verhandlungen wurden 

schließlich  im Jahr 1806 abgeschlossen. Wäre das Fideikommiss so, wie von Hugo gewollt, 

zustande gekommen, so wäre wohl das gesamte Vermögen der Familie an den Gläubiger Carls 

gefallen.  

Wenn man diese Entwicklung im historischen Kontext betrachtet, so lässt sich ablesen, welch 

radikale Umgestaltung der adeligen Erb- und Eigentumsverhältnisse sich zu dieser Zeit vollzog und 

welche Vor- und Nachteile sich durch die sich in kurzer Abfolge verändernden Rechtsverhältnisse 

ergaben.  
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4. Der Code civil in der Folgezeit nach Beendigung der französischen Besatzung 
   des Rheinlandes unter preußischer Hoheit und Herrschaft 
 
4.1. Die Übernahme des Rheinlandes durch Preußen 

Nach der Niederlage Napoléons in der Schlacht bei Leipzig im Oktober 1813 wurde bis Anfang 

November das Großherzogtum von den Franzosen geräumt. Am 5.4.1815 wurde die französische 

Herrschaft in den Gebieten links des Rheins sowie im rechtsrheinischen Großherzogtum Berg durch 

den Erlass des Besitzergreifungspatents des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. endgültig 

beendet35. Zunächst hatte er sich nur wenig für das Rheinland interessiert, sondern vielmehr um die 

Einverleibung Sachsens bemüht36. Dies aber hatten die übrigen auf dem Wiener Kongress 

vertretenen Mächte verhindert. Sie wollten vermeiden, dass Preußen zu stark würde und erkannten 

ihm als „Entschädigung“ die Gebiete im äußersten Osten Deutschlands und die im Westen 

gelegenen zu. Mit der Bekanntmachung der „Königlich Preußischen, zur Besitznahme der mit der 

Preußischen Monarchie vereinigten Rheinländer allerhöchst verordneten Bevollmächtigten und 

Kommissarien“ wurde am 3.5.1815 der Vollzug in Düsseldorf publik gemacht. 

 
4.2. Der Konflikt um die Einführung des preußischen Rechts  

Mit der Anpassung der Verwaltung am Rhein an die preußische war es für den preußischen 

Justizminister v. Kircheisen selbstverständlich, hier auch die Allgemeine Gerichtsordnung und das 

preußische materielle Recht und Verfahrensrecht einzuführen37. Ihm als altpreußischen Beamten 

kam gar nicht der Gedanke, dass es für die Rheinländer unakzeptabel gewesen wäre, wenn man 

ihnen das öffentliche und das mündliche Verfahren genommen, sie in Strafsachen preußischen 

Inquisitoriaten unterstellt und sie wieder den Standesunterschieden und entsprechenden 

Gerichtsständen unterworfen hätte. Genau zu diesem Zweck aber wurde der 

Oberlandesgerichtspräsident Sethe mit der Aufgabe betraut, die Einführung des preußischen 

Verfahrensrechtes und der preußischen Gerichtsverfassung vorzubereiten. Sethe, gebürtiger 

Rheinpreuße, persönlich gab dem rheinisch-französischen Recht den Vorzug und hielt es für 

unmöglich in dem Gebiet Gepflogenheiten des preußischen Rechts einzuführen38. Von Kircheisen 

aber verfolgte weiterhin sein Ziel. Doch auch der Staatskanzler v. Hardenberg war auf die 

Justizverhältnisse am Rhein aufmerksam geworden. Auf seine Veranlassung hin erließ Friedrich 

Wilhelm III. am 20.6.1816 eine Kabinettsordre, in der er bis zur definitiven Justizeinrichtung eine 

Kommission für die Rheinprovinzen einsetzte. Zum Präsidenten wurde Sethe bestimmt.  

Für die Objektivität des Königs in der schwierigen Frage der rheinischen Rechtsverfassung spricht 

sein in fast allen Abhandlungen über dieses Gebiet abgedruckter programmatischer Satz:  
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„Ich will, dass das Gute überall, wo es sich findet, benutzt und das Rechte anerkannt werde, dass 

daher die Kommission überall ohne vorgefasste Meinungen zu Werke gehe und mit allen dortigen 

Gerichtshöfen und rechtsgelehrten Männern, sie mögen in einem Justizamte stehen oder nicht, wo 

sie nützliche und erfahrungsreiche Mitteilung zu vermuten glaubt, sich in Verbindung setze“39. 

 
Von dieser Ermächtigung machte die Kommission Gebrauch. So gab Sethe deren Programm am 

4.11.1816 bekannt, indem es unter anderem heißt:  

 
„Über diese und andere  verwandte Gegenstände wünscht die Kommission die Ansichten und 

Urteile des sachkundigen Publikums (…) zu erhalten. Aber auch der kleine weniger umfassende 

Beitrag, selbst die Erörterung eines einzelnen untergeordneten Gesetzes wird ihr willkommen seyn. 

Nur glaubt sie (…) noch (…) hinzufügen zu müssen, dass diejenigen, welche die (…) Hoffnungen 

der Kommission und selbst des ganzen Vaterlandes zu erfüllen, (...), damit nicht zu lange zögern, 

und sich dadurch des schönen Gefühls berauben zu mögen, zu Begründung einer wahrhaft freien 

und nationalen Gesetzgebung etwas Wesentliches beigetragen zu haben“40. 

 
Im Jahr 1818 gab die Kommission die Resultate ihrer Arbeiten bekannt. Im einzelnen lieferten sie 

folgende Hauptgutachten: 

1.Über das öffentliche und mündliche Verfahren in Untersuchungssachen; 

2.Über das öffentliche und mündliche Verfahren in Zivilsachen;  

3.Über das öffentliche Ministerium; 

4.Über das Geschworenengericht. 

Ferner Entwürfe zu verschiedenen Verordnungen, darunter auch über die künftige 

Gerichtsverfassung41. 

In den genannten vier Hauptpunkten hatte sich die Kommission fast ausschließlich für die 

Beibehaltung der französischen im Rheinlande beliebt gewordenen Rechtsordnung ausgesprochen. 

Der der Kommission übergeordnete liberale Gesetzgebungsminister v. Beyme fertigte auf der 

Grundlage der Gutachten den „Entwurf einer Verordnung über die Grundzüge zur künftigen Rechts- 

und Gerichtsverfassung der rheinischen Provinzen“ an42. Trotz einer starken Umänderung 

zugunsten des preußischen Rechts griff der ultrakonservative v. Kircheisen diesen Entwurf als zu 

„fremdrechtlich“ an. Dies wiederum führte zu einem Bericht des rheinischen Juristen Heinrich 

Daniels, der die Arbeiten der Kommission durch gemeinsame Konferenzen stark beeinflusst hatte, 

an v. Beyme. Der Bericht ging zugunsten des französischen Rechts weit über den ursprünglichen 

Entwurf v. Beymes hinaus, wurde aber von diesem fast wörtlich im Kabinett übernommen. Dieses 

letzte Gutachten fand die Zustimmung aller Minister. V. Beyme fertigte den Entwurf einer 
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Kabinettsordre und Instruktion an, die von von Hardenberg akzeptiert wurde. Am 19.11.1819 erging 

die „Kabinettsordre und Instruktion für den Staatsminister v. Beyme als Plan zu den Vorbereitungen 

zur definitiven Einrichtung der Rechts- und Gerichtsverfassung in den Rheinprovinzen und zur 

vorläufigen Organisation der Gerichtsbehörden in denselben“43.  

 
4.3. Die Beibehaltung der Bestimmungen des Code civil 

Mit  dieser Entscheidunng hatte die Mehrzahl der rheinischen Juristen und auch ein großer Teil der 

Bevölkerung ihr Ziel erreicht: Das Rheinland war von der Oktroyierung des preußischen Rechts 

und der Allgemeinen Gerichtsordnung „verschont geblieben“. Dem Wortlaut nach zwar nur bis zur 

endgültigen Rechtsreform in Preußen, aber wie von den Rheinländern erhofft wurde, bis auf 

unbestimmte Zeit.  

Zwar ist in einer Verfügung des preußischen Justizministers vom 6.2.1826 noch davon die Rede, 

dass das Allgemeine Landrecht und die Allgemeine Gerichtsordnung am 1.1.1828 in der 

Rheinprovinz eingeführt werde44. Die Arbeit an der preußischen Gesetzesrevison war aber gegen 

Ende der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts nicht mehr auf die Rheinprovinz ausgerichtet. So 

blieb es dem Wunsch der Rheinländer entsprechend in der Folgezeit bei der französischen 

Gesetzgebung im Rheinland.  

Erst die deutsche Wechselordnung aus den Jahren 1848/1849 ersetzte die entsprechenden 

Bestimmungen des Code civil. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts musste das französische Recht 

außerdem der Wiederentdeckung des römischen Privatrechts als Quelle für eine allgemeine 

Privatrechtstheorie an den deutschen Universitäten weichen45. 

Mit dem Inkrafttreten der Reichsjustizgesetze, Gerichtsverfassungsgesetz, Zivil- und Strafprozess- 

und Konkursordnung, im Jahre 1879 erlosch die Sonderstellung Düsseldorfs und der anderen Städte 

des rheinisch-französischen Rechtsgebiets46. 

Das preußische Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz hob in Düsseldorf das Land-, 

Handels- und Friedensgericht auf. Die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches im deutschen 

Reich am 1.1.1900 verwirklichte nach 90-jähriger Herrschaft des Code civil im Rheinland die 

völlige Rechtseinheit und bedeutete somit das offizielle Ende seiner Gültigkeit innerhalb der 

Grenzen Deutschlands.  

Die Restauration von 1815 brachte also keinesfalls eine Abschaffung des gültigen Rechts, wodurch 

es das Leben der Menschen im Rheinland auch noch nach Beendigung der französischen Besetzung 

prägte und somit insofern von großer Bedeutung war, als das es die Sicherung der durch die 

Einführung des Code civil erhaltenen Rechte und Pflichten bedeutete.    
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5. Summary 

The Code civil was largely ahead of its time, since it was the first progressive body of laws, which 

included a standardization of rules. Especially in the Rhineland and the Holy Roman Empire of the 

German Nation an almost confusing number of laws and legal opinions for particular castes and for 

goods had existed up to that time. The regulations of the Code civil were therefore willingly 

accepted in a lot of countries and areas of Europe and all over the world. Particularly in the 

Rhineland the Code civil was very popular and served many solicitors time-independently as a base 

for their occupational tasks and advancement. This was also the reason why the Code civil was 

applied such a long time and even vehemently defended against traditional Prussian laws. Despite 

of the discrimination against the aristocracy, also the members knew how to move within the French 

legislation, and, as we got to know, tried to deploy the advantages of the Code civil. Finally, 

thoughts of this codification were assumed in the BGB, that came into effect in the whole German 

Reich on 1st of January 1900 and is still in force today. 
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Anhang 
 

Abb. 1: Die vier rheinischen Departements (um 1809), in: W. Schubert und M. Schmoeckel (Hrsg.): 
200 Jahre Code civil. Die napoleonische Kodifikation in Deutschland und Europa, S. 136.  
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Abb. 2: Kabinettsdekret Maximilian Josephs: Abtretung des Herzogtums Berg an Napoléon, in: 
Sauer, S. 23 (Originalschrift und Schreibmaschinenversion). 
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Abb. 3: Verordnung Napoléons über die Aufhebung des Feudalsystems und des Heiratsverbots 
adliger  Männer mit Bürger- und bäuerlichen Frauen, März 1809, in: Sauer, S. 84. 
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Abb. 4: Kaiserliches Dekret: Einführung des Code Napoléon, November 1809, in: Sauer, S. 85. 
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Abb. 5: Das Großherzogtum Berg, in: Sauer, S. 97. 
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Abb.6: Protokoll über die Installation des großherzoglichen Appellations-Gerichtshofes in 
Düsseldorf, 1812, in: Sauer, S. 89.  
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Abb. 7: Genealogie der Familie Kesselstatt im 18. und 19. Jahrhundert, in: W. Schubert und M. 
Schmoeckel (Hrsg.): 200 Jahre Code civil. Die napoleonische Kodifikation in Deutschland und 

Europa, S. 136. 
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Abb. 8: Patent wegen Besitznahme der Herzogtümer Cleve, Berg..., April 1815, in: Sauer, S. 52. 
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